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 - 1 - Brief des Einsprechenden
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 Parry Rhodan 

 Alassi SPA 

 Via Genova 6 

 I-34121 Triest 

 Italien 

 

Zugelassener Vertreter vor dem EPA 

Alain Le Grand 

15, rue des Chapeliers 

F-22300 Lannion 

 Triest, den 02.03.2009 

 

Sehr geehrter Herr Le Grand, 

 

bitte legen Sie im Namen meines Unternehmens gegen das europäische Patent 

EP 1 861 768 B1 (Anlage 1) Einspruch ein. Unsere Recherche hat die beigefügten 

Unterlagen (Anlagen 2 bis 6) ergeben, die dabei von Nutzen sein könnten. 

 

Bei einer Akteneinsicht haben wir bemerkt, dass während des Prüfungsverfahrens in 

Absatz [0006] der Beschreibung des vorliegenden Patents folgender Satz hinzugefügt 

wurde: "Optimale Ergebnisse werden bei einem Abstand von ungefähr 4 cm zwischen 

Behältnis und Induktionsspule erzielt". Können Sie dies für den Einspruch gegen das 

Patent verwenden? 

 

Uns ist außerdem aufgefallen, dass der Prioritätsanspruch für das vorliegende Patent 

erstmals im Juli 2007 eingereicht wurde. Diese Berichtigung ist vor Veröffentlichung der 

Anmeldung zugelassen worden. Ist der Prioritätsanspruch wirksam, und hat dies 

Auswirkungen für den Einspruch?  

 

Aus den Medien haben wir kürzlich erfahren, dass sich der Patentinhaber in finanziellen 

Schwierigkeiten befindet und möglicherweise Konkurs anmelden muss. Welche Schritte 

würde das EPA im Konkursfall ergreifen, wenn es darüber unterrichtet würde und der 

Einspruch anhängig wäre? Würde das EPA in diesem Fall die Einspruchsgebühr 

zurückerstatten? 
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Bei einer Akteneinsicht haben wir festgestellt, dass im Januar 2008 während des 

Prüfungsverfahrens die Formulierung "die vorzugsweise aus Papier besteht" in 

Anspruch 6 hinzugefügt worden ist. Dies geschah infolge eines Antrags des Anmelders 

auf Berichtigung von Fehlern aufgrund des Prioritätsbelegs. Diese Formulierung war in 

der ursprünglich eingereichten Anmeldung nicht offenbart. Können wir dies für einen 

Angriff auf das Patent nutzen? 

 

Anlage 4 wurde letzte Woche unter www.microve.com aus dem Internet 

heruntergeladen. Auf dieser Webseite des Unternehmens MICROVE finden sich 

folgende Vermerke: "Diese Seite wurde aus dem Internet heruntergeladen am: 

24.02.2009 um 22:45 Uhr" und "Diese Seite wurde zuletzt geändert am: 12.05.2006 um 

13:05 Uhr". Wir haben uns auch mit dem Eigentümer des Unternehmens, 

Herrn R. Zenon, in Verbindung gesetzt, und er hat uns per E-Mail bestätigt, dass die 

Webseite seit diesem Datum nicht geändert wurde. Kann Anlage 4 im Einspruch 

verwendet werden?  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Parry Rhodan 
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(19) 

 
 

 

Europäisches Patentamt 
European Patent Office 
Office européen des brevets 

(11) EP 1 861 768 B1 

 
(12) 
 

EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT 

(45) Veröffentlichung und Bekanntmachung des 
Hinweises auf die Patenterteilung:  
 
 
18.06.2008 Patentblatt 2008/25 

(51)   Int. Cl.7 : H05B 6/12(2006.01)  
A47J 27/00(2006.01) 
 

(21) Anmeldenummer: 07017201.3   

(22) Anmeldetag: 06.06.2007    

 
(54) 

 
Tisch zum Erwärmen von vorgekochten Speisen 
 
Table for heating pre-cooked food 
 
Table pour chauffer des aliments précuits 
 

 

 
(84) 

 
Benannte Vertragsstaaten: 
 
AT BE BG CH CY CZ DE DK ES FI FR 
GB GR HU IE IT LI LU MC NL PT RO  
SE SK TR 
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Patentinhaber: 
 
Volley Inc. 
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FL 33428 (US) 
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Rusk, Anthony 
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05.12.2007 Patentblatt 2007/49 
 
 
 

(74) Vertreter: 
 
Ribaud, Marc 
10, rue de la Boule d’Or 
41400 Pontlevoy (FR) 

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des 
europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent 
Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn 
die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen). 
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[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Tisch zum Erwärmen von vorgekochten 

Speisen, ein metallbeschichtetes Keramikbehältnis für diesen Tisch und ein Verfahren 

zur Beschichtung dieses Behältnisses. 

 5 

[0002] Es gehört zum allgemeinen Fachwissen, dass die Temperatur den Geschmack 

vieler Speisen beeinflusst. Daher sind Esstische mit Warmhaltefunktion, wie z. B. 

Infrarot-Warmhaltetische, aus dem Stand der Technik allgemein bekannt. Diese 

Esstische können jedoch sehr heiß werden und bei versehentlicher Berührung 

Verbrennungen verursachen. Deshalb müssen sie nach einer gewissen Zeit 10 

abgeschaltet werden. 

 

[0003] Es ist somit Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen Esstisch bereitzustellen, 

der sicher im Gebrauch ist und die Speisen die ganze Zeit warm hält, solange sie sich 

auf dem Tisch befinden. 15 

  

[0004] Die Aufgabe wurde durch die Bereitstellung eines Tisches zum induktiven 

Erwärmen von Speisen gelöst, die sich in einem metallbeschichteten Behältnis, wie z. B. 

einem Teller oder einer Schüssel, befinden. Dieser Tisch umfasst eine Holztischplatte 

mit einer elektrisch leitfähigen Spule, auch Induktionsspule genannt, die in einem 20 

Hohlraum im Holz eingeschlossen ist. Es werden Mittel bereitgestellt, um die Spule an 

eine Wechselstromquelle mit einer bestimmten Frequenz anzuschließen. Die Spule 

erzeugt ein elektromagnetisches Wechselfeld derselben Frequenz, das in dem 

metallbeschichteten Behältnis Wirbelströme und somit Hitze erzeugt wenn dieses auf 

dem Tisch steht. 25 

 

[0005] Ein Kontakt zwischen dem Behältnis und der Induktionsspule ist nicht 

erforderlich. Das elektromagnetische Wechselfeld, das erzeugt wird, durchdringt sowohl 

die Oberfläche des Holztischs als auch das daraufliegende Tischtuch, ohne sie zu 

erwärmen. Nur das metallbeschichtete Behältnis, nicht aber seine Umgebung wird 30 

erhitzt, denn das elektromagnetische Feld wird bekanntlich von nicht metallischen 

Materialien wie Holz oder Kunststoff nicht absorbiert. 



 - 3 - Anlage 1
 

2009/C/d/5 
 

 

[0006] Der Erwärmungsgrad des metallbeschichteten Behältnisses hängt von der 

Frequenz des von der Stromquelle erzeugten Wechselstroms ab. Bei einer Frequenz 

zwischen 15 kHz und 20 kHz können die vorgekochten Speisen so lange wie nötig bei 

der optimalen Temperatur von 60 °C bis 65 °C gehalten werden, ohne dass sie weiter 5 

kochen. Dadurch bleiben Geschmack und Nährwerte erhalten. Optimale Ergebnisse 

werden bei einem Abstand von ungefähr 4 cm zwischen Behältnis und Induktionsspule 

erzielt.  

 

[0007] Das Behältnis umfasst einen Keramikkörper aus Porzellan oder Steingut und ist 10 

mit einer Glasurschicht und einer metallhaltigen Schicht überzogen. Die Glasurschicht, 

die den Keramikkörper vollständig bedecken kann, ist vorzugsweise die erste Schicht. 

Ohne die Glasurschicht, die in der Praxis aus jeder glasigen Schicht bestehen kann, 

wäre das Behältnis für Flüssigkeiten ungeeignet. Die metallhaltige Schicht wird 

normalerweise als die äußerste Oberfläche der zu erwärmenden Zone, also auf den 15 

Boden des Behältnisses, aufgebracht. Diese zweite Schicht erwärmt sich durch 

Induktion in einem elektromagnetischen Wechselfeld. Für ein optimales induktives 

Erwärmen des Behältnisses ist die metallhaltige Schicht ungefähr 0,35 mm dick. 

 

[0008] Die metallhaltige Schicht, die sich zur induktiven Erwärmung eignet, enthält ein 20 

magnetisches Metall wie Eisen oder ein nicht magnetisches Metall wie Silber. Die Wahl 

des verwendeten Metalls hängt vom Zweck ab. Verwendet man magnetisches Metall, 

erfolgt die Erwärmung sehr schnell und effizient. Die Verwendung von nicht 

magnetischem Metall ist nicht so effizient, der Erfinder hat aber festgestellt, dass ein 

bestimmtes Gemisch eine reinigungsmittelbeständige Beschichtung ergibt. Dieses 25 

Gemisch enthält 60 - 70 Gew.-% Silber, 5 - 10 Gew.-% Quarzglas, auch natürliches 

Siliziumdioxid genannt, und restliche Bestandteile, die organische Verbindungen 

beinhalten. 
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[0009] Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist die Bereitstellung eines 

Verfahrens zur Beschichtung eines Keramikkörpers, bei dem ein mehrschichtiger Bogen 

aus einer Trägerschicht und einer metallhaltigen Schicht hergestellt wird. Dieser 

mehrschichtige Bogen wird so auf die Unterseite des Keramikkörpers aufgebracht, dass 5 

die metallhaltige Schicht dem Keramikkörper zugewandt ist. Danach wird die 

Trägerschicht entfernt und der mit der metallhaltigen Schicht überzogene Keramikkörper 

bei einer Temperatur zwischen 600 °C und 920 °C gebrannt. 

 

[0010] Fig. 1 zeigt eine Holztischplatte 1, die die elektrisch leitfähige Spule 2 trägt, die 10 

über ein Verbindungsmittel 2a an eine Wechselstromquelle 2b angeschlossen ist. Das 

Behältnis 3, das auf die Holztischplatte gestellt ist, besteht aus einem Keramikkörper, 

der mit einer Glasurschicht 4 und einer metallhaltigen Schicht 5 überzogen ist. 

 



 - 5 - Anlage 1
 

2009/C/d/7 
 

Ansprüche: 
 

1. Tisch zum induktiven Erwärmen von Speisen, die sich in einem 

metallbeschichteten Behältnis befinden, umfassend 

- eine Holztischplatte (1) mit einer in einem Hohlraum im Holz eingeschlossenen 5 

elektrisch leitfähigen Spule (2) und 

- Mittel (2a) geeignet zum Anschließen der Spule an eine Wechselstromquelle, um 

ein elektromagnetisches Wechselfeld zu erzeugen, das in dem 

metallbeschichteten Behältnis (3) Wirbelströme erzeugen kann, wenn dieses auf 

den Tisch gestellt wird. 10 

  

2. Tisch nach Anspruch 1, der außerdem die Wechselstromquelle (2b) umfasst, die 

Wechselstrom einer Frequenz zwischen 15 kHz und 20 kHz erzeugen kann. 
 

3. Behältnis (3) zum Erwärmen von Speisen mittels eines Tisches nach Anspruch 1, 15 

das einen Keramikkörper umfasst, der zumindest teilweise mit  

- einer Glasurschicht (4) und  

- einer metallhaltigen Schicht (5) 

überzogen ist. 

 20 

4. Behältnis nach Anspruch 3, bei dem 

- der gesamte Keramikkörper mit der Glasurschicht überzogen ist, 

- die metallhaltige Schicht auf den Boden des glasierten Keramikkörpers 

aufgebracht ist, und  

- die metallhaltige Schicht 60 - 70 Gew.-% Silber, 5 - 10 Gew.-% Quarzglas und 25 

restliche Bestandteile, die organische Verbindungen beinhalten, enthält. 

 

5. Behältnis nach Anspruch 3, bei dem 

- die metallhaltige Schicht Eisen enthält und 

- ungefähr 0,35 mm dick ist.30 



 - 6 - Anlage 1
 

2009/C/d/8 
 

 

6. Verfahren zur Beschichtung eines Keramikkörpers, das folgende Schritte 

beinhaltet: 

- Herstellen eines mehrschichtigen Bogens aus einer Trägerschicht, die 

vorzugsweise aus Papier besteht, und einer metallhaltigen Schicht, 5 

- Aufbringen des mehrschichtigen Bogens auf die Unterseite des Keramikkörpers, 

wobei die metallhaltige Schicht dem Keramikkörper zugewandt ist, 

- Entfernen der Trägerschicht und 

- Brennen des Keramikkörpers bei einer Temperatur zwischen 600 °C und 920 °C. 
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(19) United States 
(12) Patent Application Publication, Kendall 
(10) Pub. No.: US 2006/0000072 A1 
(43) Pub. Date: Jan. 5, 2006 
(76) Inventor:  Kendall, Frank, Avon, NJ, (US) 5 

Correspondence Address:  Hobdesign Inc.; Forest Hills, 
 NY 11375, USA 
(21) Appl. No.:  10/884,752 
(22) Filed:  July 2, 2004 
(51) Int. Cl.  H05B 1/00  10 

 
 
Food Warming Table 
 

[0001] One of the many applications of electrical heating is keeping prepared food 15 

warm. Currently, such food-warming devices are provided in the form of trays. These 

however, have the disadvantage that they take up space on the table, and need to be 

stored when not in use.  

 

[0002] Therefore it is an object of the present invention to provide a food warming 20 

device which overcomes these problems and offers an elegant way of keeping prepared 

food warm.  

 

[0003] The present invention provides a warming table which comprises in the table 

beneath a wooden table surface an electrical heating apparatus comprising a mat which 25 

holds electrical heating elements and which is intended for keeping prepared food warm. 

Said electrical heating apparatus is covered by the wooden table surface and thus is 

invisible to the user. The temperature of said surface is below 50 °C, so that when a 

user touches it, no injuries will occur and the wood will not be adversely affected. Thus 

the food is kept warm and at a constant temperature.30 
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[0004] The present warming table has a lot of advantages over other warming devices, 

including aesthetic aspects and safety. Prolonged use is not advisable as the electrical 

heating apparatus will eventually heat the surrounding area, which can be uncomfortable 

for the guests. However, the food may be kept at a temperature of about 40 °C, which 5 

while not the optimal consumption temperature, is sufficient, and can be maintained for a 

reasonable length of time. 

 

 

Claim: 10 

 

1.  Warming table comprising in the table, below a wooden table surface, an 

electrical heating apparatus enclosed by wood comprising a mat which holds 

electrical heating elements. 
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(19) Office européen des brevets  
(12) Demande de brevet européen 
(21) Numéro de la demande : 05852154.3 

(11) Numéro de la publication :  EP 1 801 227 A1 

(22) Date de dépôt : 12.10.2005 5 

(43) Date de publication : 26.04.2006 

(30) Priorité : 20.10.2004 

(51) Int.Cl. : A47J 39/00B 

(71) Demandeur : Mercant Inc, Toronto, ON, 
 M9A 4R7 (CA) 10 

(72) Inventeur : Cardiff, Tom, Toronto; ON (CA) 
(84) Etats contractants désignés : AT CH DE FR GB 

 
 

Équipement pour distribuer des aliments chauds 15 

 

[0001] La présente invention porte sur un équipement servant à distribuer des aliments 

chauds dans les hôpitaux ou les maisons de repos. Ce nouvel équipement améliore le 

service des repas chauds. 

 20 

[0002] On utilise des plateaux chauffants pour éviter que les aliments se refroidissent 

rapidement. Ces plateaux ne restent cependant pas assez longtemps à la température 

voulue, et les repas sont souvent servis trop froids. Les règlements des hôpitaux exigent 

que les repas soient servis aux patients à une température d'environ 65 °C pour 

répondre aux normes de qualité en vigueur. 25 

 

[0003] La présente invention propose un équipement servant à la distribution d'aliments 

chauds. Les aliments sont maintenus chauds à environ 65 °C. Des températures plus 

élevées détruiraient le goût et la valeur nutritive. 
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[0004] Les portions des aliments chauds à distribuer sont mises dans des assiettes en 

plastique jetables. Ces dernières sont ensuite placées sur des plats et transportées, 

directement de la cuisine aux chambres, à l'aide d'une courroie transporteuse en 

polymère synthétique thermorésistant. Les plats sont au moins partiellement 

conducteurs d’électricité grâce à un revêtement métallique. Pour éviter d'endommager la 5 

courroie transporteuse, des lamelles de bois peuvent être collées à même la courroie, 

comme le montre la Fig. 1. 

 

[0005] La courroie transporteuse 1 avance sur un support en céramique statique 4 dans 

lequel sont installées des bobines inductrices 5. On fait passer un courant alternatif 10 

d'une fréquence donnée dans les bobines. Le champ électromagnétique en résultant 

induit des courants de Foucault dans le revêtement métallique du plat qui sont convertis 

en chaleur. Seul le plat est chauffé, et pas la courroie transporteuse. La fréquence 

utilisée dans le présent équipement doit être inférieure à celle des plaques à induction 

utilisées pour cuire. Les fréquences inférieures à 15 kHz doivent toutefois être évitées 15 

car elles engendrent des bruits désagréables. 

 

[0006] Le plat est fait en terre cuite non-imperméabilisée, avec, sur la surface extérieure 

du fond du plat, un revêtement métallique conducteur d'électricité. La surface 

non-imperméabilisée procure une rugosité suffisante pour maintenir les assiettes en 20 

plastique jetables dans une position appropriée sur le plat lorsque celui-ci est transporté 

par la courroie transporteuse. Ledit plat ne doit pas être en contact avec les aliments car 

la terre cuite non-imperméabilisée absorberait en partie les ingrédients liquides. Des 

problèmes de dilatation thermique se produiraient en raison du chauffage et le plat 

pourrait casser. 25 
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[0007] Le revêtement métallique du plat est constitué d’une matière magnétique telle 

que le fer, ce qui permet un chauffage très efficace. Ceci est particulièrement important 

lorsque le plat avance sur la courroie transporteuse. Le plat y est chauffé par 

intermittence puisqu'il n'y a pas de chauffage entre les bobines inductrices. Le plat 

revêtu de fer chauffe immédiatement en passant au-dessus d'une bobine inductrice. Les 5 

métaux non magnétiques ne conviennent pas ici car l’effet de chauffage est trop faible. 

 

[0008] La Fig. 1 montre un équipement selon la présente invention consistant en une 

courroie transporteuse 1 partiellement recouverte de lamelles de bois 2. Les plats 

revêtus de fer 3 contiennent des assiettes en plastique jetables (non représentées) et 10 

sont placés sur ces lamelles de bois. La courroie repose sur un support en céramique 4, 

dans lequel sont installées des bobines inductrices 5. 

 

 

Revendication : 15 

 

1. Équipement pour distribuer des aliments chauds comprenant 

a) une courroie transporteuse (1), 

b) un support statique en céramique (4) sous la courroie transporteuse, 

c) des bobines inductrices (5) installées dans ledit support, et 20 

d) au moins un plat revêtu de fer (3) placé sur ladite courroie transporteuse. 
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Online-Offenbarung im Internet 
 
www.microve.com 
 
Diese Seite wurde aus dem Internet heruntergeladen am: 24.02.2009 um 22:45 Uhr 5 

 
Diese Seite wurde zuletzt geändert am: 12.05.2006 um 13:05 Uhr  
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Kochgefäß mit Bräunungsbeschichtung für Mikrowellenöfen 
 
 

[0001] Derzeit auf dem Markt erhältliche Bräunungsgefäße für Mikrowellenöfen 

umfassen als Bräunungsbeschichtung einen elektrisch leitenden Film aus Zinnoxid. Eine 15 

solche Bräunungsbeschichtung erwärmt sich bei Betrieb des Mikrowellenofens, wodurch 

die Speisen an der Oberfläche gebräunt werden können. Diese beschichteten Gefäße 

werden aus Glas oder Steingut hergestellt und weisen eine geringe 

Reinigungsmittelbeständigkeit auf. Außerdem ist der Zinnoxidfilm nicht feuerfest, sodass 

das Geschirr ausschließlich in Mikrowellenöfen verwendet werden kann. 20 

 

[0002] Wir haben ein Kochgefäß aus Glas mit einer metallhaltigen 

Bräunungsbeschichtung entwickelt, das die vorstehend genannten Nachteile nicht 

aufweist. Die Bräunungsbeschichtung wird auf die Außenfläche des Bodens des 

Kochgefäßes aufgebracht. 25 

 

[0003] Die Bräunungsbeschichtung ist elektrisch leitfähig und enthält ein Metallpulver, 

das sich aus mindestens einem der elektrisch leitfähigen Metalle oder der Gemische 

daraus zusammensetzt. Diese Metalle können Zink, Nickel, Chrom, Silber und 

Palladium sein. Der Anteil des Metallpulvers in der Bräunungsbeschichtung beträgt im 30 

Allgemeinen 65 - 70 Gew.-%. Diese Beschichtung enthält außerdem ca. 6 - 9 Gew.-% 

eines Mineralstoffes, z. B. natürliches Siliziumdioxid, und ansonsten eine organische 

Komponente, z. B. ein Acrylharz.  
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[0004] Mit einer elektrisch leitenden silberhaltigen Beschichtung weisen die erfindungs-

gemäßen Kochgefäße verschiedene Vorteile auf, z. B.: 

 

a) sehr gute Feuerfestigkeit, keine Beschädigung, wenn sie 24 Stunden den 

Flammen eines Gasherds ausgesetzt werden; 5 

b) sehr gute chemische Beständigkeit, insbesondere gegen 

Geschirrspülmaschinenreiniger, nach mehr als 300 Spülgängen. 
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(19) Bundesrepublik Deutschland 
Deutsches Patent- und Markenamt 
(12) Offenlegungsschrift 
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(11) Aktenzeichen: 10 2005 058357.1 5 

(22) Anmeldetag: 07.09.2005 
(43) Offenlegungstag: 12.04.2006 
(30) Priorität: 15.09.2004 
(51) Int. Cl.: C04B 41/87 
(71) Anmelder: Rosenberg GmbH, 10 

 77704 Oberkirch (DE) 
(72) Erfinder: Garfield, Robert (DE) 
 

 

Dekorklebebogen 15 

 

[0001] Die Erfindung betrifft einen Dekorklebebogen sowie ein Verfahren zum 

Aufbringen des Dekorklebebogens auf die Oberfläche von Porzellantellern. 

  

[0002] Dekorklebebögen sind allgemein bekannt, haben aber gewisse Nachteile. In der 20 

Regel umfassen solche Dekorbögen einen Trägerbogen, der auf der einen Seite mit 

einem Klebemittel bedeckt und auf der anderen Seite mit einer Dekorschicht versehen 

ist. Das Klebemittel ist üblicherweise ein Haftkleber mit geringer Klebkraft, auf den zur 

Verklebung mit der Empfängeroberfläche erheblicher Druck ausgeübt werden muss, 

sodass die Teller oft zerbrechen.  25 

 

[0003] Ein Ziel der vorliegenden Erfindung ist die Bereitstellung eines Dekorklebe-

bogens, mit dem eine Dekorbeschichtung auf Porzellan aufgebracht werden kann, ohne 

dass dabei ein hoher Druck ausgeübt werden muss. Dieses Ziel wird durch einen 

selbstklebenden Bogen mit hoher Klebkraft erreicht, der auf der nicht-klebenden Seite 30 

mit einer Dekorschicht versehen ist. 
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[0004] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die Dekorschicht eine dünne 

silberhaltige Schicht mit einer Dicke von ungefähr 0,7 mm. Die silberhaltige Schicht wird 

zuvor durch Aufsprühen auf die nicht-klebende Seite des selbstklebenden Bogens 

aufgebracht. 

 5 

[0005] Ein weiteres Ziel der vorliegenden Erfindung ist die Bereitstellung eines 

Verfahrens zum Aufbringen des mit einer silberhaltigen Schicht versehenen 

selbstklebenden Bogens mit hoher Klebkraft auf einen Porzellanteller. Dieses Ziel wird 

erfindungsgemäß dadurch erreicht, dass der mit einer silberhaltigen Beschichtung 

versehene selbstklebende Bogen mit hoher Klebkraft auf der Ober- und/oder Unterseite 10 

eines glasierten Porzellantellers angebracht wird und dieser beschichtete Teller für 

einen längeren Zeitraum bei ungefähr 650 °C gebrannt wird. Die Glasur ist wichtig, um 

die Teller zu versiegeln und flüssigkeitsundurchlässig zu machen. 

 

[0006] Am besten geeignet ist ein selbstklebender Bogen mit hoher Klebkraft, durch den 15 

das Silber beim Brennen irreversibel mit dem Teller verbunden wird. Klebstoffe auf 

Acrylpolymer-Basis erzielen die beste Wirkung und zersetzen sich nicht, wenn sie 

zusammen mit der erfindungsgemäßen silberhaltigen Schicht verwendet werden. Es ist 

anzunehmen, dass kupfer- und eisenhaltige Beschichtungen zur Zersetzung des 

Klebstoffs und somit zu einer unbefriedigenden Beschichtung führen würden. 20 

 

[0007] Die silberbeschichteten Teller können mit allen Arten von  Warmhaltetabletts 

verwendet werden, einschließlich induktiven Warmhaltetabletts. Allerdings sollte dabei 

berücksichtigt werden, dass das Erwärmen dieser Teller stets eine gewisse Zeit in 

Anspruch nimmt. 25 

 

[0008] Die vorliegende Erfindung stellt Teller mit einer ansprechenden silberhaltigen 

Beschichtung bereit, die, obwohl sie eine spülmaschinenfeste Glasur aufweisen, nicht in 

der Geschirrspülmaschine, sondern von Hand gespült werden sollten, da die 

silberhaltige Beschichtung den in Geschirrspülmaschinen verwendeten hoch 30 

konzentrierten Reinigungsmitteln nicht standhält. 
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[0009] Trotzdem bietet das vorliegende Verfahren insofern einen wesentlichen Vorteil 

gegenüber aktuellen Verfahren, als der Klebebogen auf das Porzellan aufgebracht 

werden kann, ohne dass ein hoher Druck zur Aktivierung der Klebeschicht ausgeübt 

werden muss. 

 5 

 

Ansprüche: 
 

1. Dekorklebebogen, bestehend aus einem selbstklebenden Bogen mit hoher 

Klebkraft, der rückseitig mit einer ungefähr 0,7 mm dicken silberhaltigen Schicht 10 

überzogen ist. 

 

2. Verfahren zur Aufbringung des Dekorklebebogens nach Anspruch 1 auf einen 

glasierten Porzellanteller umfassend das Anbringen des Dekorklebebogens auf 

der Ober- und/oder Unterseite des glasierten Porzellantellers und das Brennen 15 

dieses beschichteten Tellers für einen längeren Zeitraum bei ungefähr 650 °C. 
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Rice cooker 15 

 
[0001] Rice cookers generally comprise a receptacle made of stainless steel having a 

base which is a heating plate. This type of receptacle has the drawback that when the 

heating plate becomes too hot, the rice burns. 

 20 

[0002] It is the object of the present invention to provide a rice cooker which overcomes 

said drawback. We have now developed an induction-heated rice cooker which contains 

an induction coil in the lower part of the cooking container. This induction rice cooker is 

faster and the heat can be regulated better than in a traditional rice cooker. 

 25 

[0003] Electromagnetic induction heating has been used since the early 1980s for 

induction hobs. In these hobs an induction coil beneath the ceramic surface of a hob 

heats cookware having a metal base placed on the hob above said coil. When an 

alternating current of a particular frequency is passed through the induction coil, an 

alternating electromagnetic field of the same frequency is produced below the ceramic 30 

surface and easily penetrates it. The electromagnetic field transfers energy as heat to 

the cookware on the hob.  
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[0004] It is well-known since 1984 that with the notable exception of copper and 

aluminium coated cooking ware, all kinds of metal-coated cooking equipment can be 

used for induction cooking. It is equally known that said metal coating needs, for 

optimum inductive heating, to have a certain thickness, namely about 0.3 mm. Of 

particular importance is the frequency of the generated electromagnetic field, which is 5 

expressed in kilohertz (kHz). It has long been known that for cooking the frequency has 

to lie in the range of about 22 kHz to 44 kHz and that at frequencies lower than about 22 

kHz the temperature for cooking is not reached. 

 

[0005] Figure 1 shows the present rice cooker comprising an inner kettle 1 which 10 

consists preferably of earthenware. Said kettle is provided with a lid 2 and has on the 

external surface of its base a metallic layer 3 which is coated with a vitreous layer 5. In 

the bottom of said rice cooker an induction-heating coil 4 is installed which generates 

electromagnetic induction heating in this kettle.  

 15 

[0006] The metallic layer is applied to the external surface of the inner kettle with the 

help of a thin paper layer on which the metallic layer has been spread. The paper layer 

which is the outermost layer can be soaked off and easily removed. The coated kettle is 

then fired at temperatures from 700 °C to 860 °C. 

 20 

 

Claim: 
 

1. A rice cooker comprising an inner kettle (1) with a lid (2), wherein the inner kettle 

is coated with a metallic layer (3) on the external surface of its base and further 25 

has in the bottom of said rice cooker an induction-heating coil (4) installed which 

is able to induce electromagnetic induction heating in this kettle. 
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Table à chauffer les aliments 
 

[0001] Une des nombreuses applications du chauffage électrique est de maintenir 15 

chauds les aliments cuisinés. À l'heure actuelle, ces dispositifs de chauffage des 

aliments se présentent sous la forme de plateaux qui ont l'inconvénient d'occuper de la 

place sur la table et doivent être rangés quand ils ne sont pas utilisés. 

 

[0002] La présente invention a pour objet de proposer un dispositif de chauffage 20 

d'aliments qui résout ces problèmes et offre une manière élégante de maintenir chauds 

les aliments cuisinés. 

 

[0003] La présente invention fournit une table chauffante comprenant dans la table, au-

dessous de la surface de table en bois, un appareil de chauffage électrique comprenant 25 

un coussin doté d'éléments de chauffage électrique, destiné à garder chauds les 

aliments cuisinés. Recouvert par la surface en bois de la table, cet appareil de 

chauffage électrique est invisible pour l'utilisateur. La température de ladite surface étant 

inférieure à 50 °C, on peut la toucher sans danger et le bois ne subit aucune 

détérioration. De cette façon, les aliments restent chauds et à température constante. 30 
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[0004] Comparée à d’autres dispositifs de chauffage, la présente table chauffante offre 

beaucoup d’avantages, entre autres sur le plan de l'esthétique et de la sûreté. Un usage 

prolongé n’est pas recommandé car l’appareil de chauffage électrique chauffera aussi la 

zone environnante, ce qui peut être désagréable pour les convives. Cependant le mets 5 

peut être gardé à une température d’environ 40 °C, qui, bien qu’elle ne soit pas la 

température de consommation optimale, est satisfaisante et peut être maintenue 

pendant une durée raisonnable. 

 

 10 

Revendication: 
 

1. Table chauffante comprenant dans la table, sous une surface de table en bois, un 

appareil de chauffage électrique enfermé dans le bois et comprenant un coussin 

doté d'éléments de chauffage électrique. 15 
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Vorrichtung zum Verteilen von warmen Speisen 
 15 

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Verteilen von warmen 

Speisen in Krankenhäusern oder Altersheimen. Durch diese neue Vorrichtung wird das 

Servieren von warmen Speisen verbessert. 

 

[0002] Um ein rasches Abkühlen der Speisen zu verhindern, wurden Warmhaltetabletts 20 

verwendet. Diese Tabletts halten die gewünschte Temperatur jedoch nicht lange genug, 

und die Speisen werden oft zu kalt serviert. Laut Krankenhausvorschriften müssen die 

Mahlzeiten den Patienten mit einer Temperatur von ca. 65 °C serviert werden, damit 

anerkannte Qualitätsstandards erfüllt sind. 

 25 

[0003] Die vorliegende Erfindung stellt eine Vorrichtung zum Verteilen von warmen 

Speisen bereit. Die Speisen werden bei ca. 65 °C warmgehalten. Höhere Temperaturen 

würden Geschmack und Nährwert zerstören. 
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[0004] Die zu verteilenden warmen Speisen werden auf Einweg-Kunststoffteller 

portioniert. Diese werden sodann auf Serviergeschirr gestellt und über ein Förderband 

aus synthetischem hitzebeständigem Polymer direkt von der Küche auf die Stationen 

transportiert. Das Serviergeschirr ist aufgrund einer Metallbeschichtung zumindest 

teilweise elektrisch leitfähig. Um eine Beschädigung des Förderbands zu vermeiden, 5 

können, wie in Fig. 1 gezeigt, Holzleisten direkt auf das Band geklebt werden. 

 

[0005] Das Förderband 1 läuft über einen feststehenden Keramikträger 4, in dem 

Induktionsspulen 5 installiert sind. Durch die Spulen wird Wechselstrom einer 

bestimmten Frequenz geleitet. Dadurch wird ein elektromagnetisches Wechselfeld 10 

erzeugt, das in der Metallbeschichtung des Serviergeschirrs Wirbelströme induziert, die 

dann in Wärme umgewandelt werden. Nur das Serviergeschirr erwärmt sich, nicht das 

Förderband. Die in der vorliegenden Einrichtung verwendete Frequenz muss niedriger 

sein als bei Induktionskochfeldern die zum Kochen geeignet sind. Frequenzen unter 

15 kHz sollten jedoch vermieden werden, weil sie unangenehme Geräusche 15 

verursachen könnten. 

 

[0006] Das Serviergeschirr besteht aus unversiegeltem Steingut, das an der 

Außenfläche der Unterseite des Serviergeschirrs mit einer elektrisch leitfähigen 

Metallbeschichtung überzogen ist. Die unversiegelte Oberfläche verfügt über 20 

ausreichende Rauhheit um die Einweg-Kunststoffteller auf dem Serviergeschirr in der 

richtigen Position zu halten, wenn dieses über das Förderband transportiert wird. Dieses 

Serviergeschirr sollte nicht mit Speisen in Berührung kommen, da das unversiegelte 

Steingut die flüssigen Bestandteile teilweise absorbieren würde. Bei Erhitzung käme es 

zu einer problematischen Wärmeausdehnung, und das Serviergeschirr würde 25 

infolgedessen zerbrechen. 
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[0007] Die Metallbeschichtung des Serviergeschirrs besteht aus einem magnetischen 

Material wie Eisen, das ein sehr effizientes Erwärmen ermöglicht. Das ist von 

besonderer Bedeutung, wenn das Serviergeschirr auf dem Förderband fortbewegt wird. 

Das Geschirr wird dort mit Unterbrechungen erwärmt, denn zwischen den 

Induktionsspulen findet keine Erwärmung statt. Das eisenbeschichtete Serviergeschirr 5 

erwärmt sich sofort, wenn es über eine Induktionsspule läuft. Nicht magnetische Metalle 

sind für den vorliegenden Zweck nicht geeignet, da der Erwärmungseffekt zu schwach 

ist. 

 

[0008] Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemäße Vorrichtung, bestehend aus einem 10 

Förderband 1, das teilweise mit Holzleisten 2 bedeckt ist. Eisenbeschichtetes 

Serviergeschirr 3, in dem sich Einweg-Kunstoffteller (nicht dargestellt) befinden, ist auf 

diese Holzleisten gestellt. Das Förderband ist auf einem Keramikträger 4 gelagert, in 

dem Induktionsspulen 5 installiert sind.  

 15 

 

Anspruch: 
 

1. Vorrichtung zum Verteilen von warmen Speisen, umfassend 

a) ein Förderband (1),  20 

b) einen feststehenden Keramikträger (4) unter dem Förderband, 

c) in diesem Träger installierte Induktionsspulen (5) und 

d) mindestens ein eisenbeschichtetes Serviergeschirr (3), das auf dieses 

Förderband gestellt ist. 

 25 
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 10 

Cooking container having a browning coating for microwave ovens 
 
 

[0001] Browning containers for microwave ovens presently on the market include, as 

browning coating, a conducting film of tin oxide. Such a browning coating heats up 15 

during operation of the microwave oven, thereby allowing the food to be browned on the 

outside. These coated containers are made of glass or earthenware and have a low 

resistance to detergents. Furthermore, this tin oxide film is not flame resistant, thus 

limiting the use of the dishes exclusively to microwave ovens.  

 20 

[0002] We have developed a cooking container made of glass and having a metal-

containing browning coating, eliminating the above-mentioned drawbacks. The browning 

coating is applied to the outside surface of the bottom of the cooking container. 

   

[0003] The browning coating is electrically conductive and comprises a metal powder 25 

composed of at least one of the electrically conducting metals or mixtures thereof. These 

metals can be zinc, nickel, chromium, silver and palladium. The proportion of metal 

powder in said browning coating is generally from 65 - 70 weight%. Said coating further 

contains about 6 - 9 weight% of a mineral substance such as natural silicon dioxide and 

the remainder being an organic component such as an acrylic resin.  30 
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[0004] Using an electrically conducting silver-containing coating, the present cooking 

containers provide various advantages such as: 

 

a) very good flame resistance, no damage when subjected to flames for 24 hours on 

a gas cooker burner; 5 

b) very good chemical resistance, in particular to detergents in a dishwasher, after 

more than 300 washing operations. 
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Adhesive design sheet  15 

 

[0001] This invention relates to an adhesive design sheet and a method for applying the 

adhesive design sheet to the surface of plates made of porcelain. 

  

[0002] Adhesive design sheets are well-known, but they suffer from certain 20 

disadvantages. In general, such design sheets comprise a supporting sheet covered on 

one side with an adhesive and provided with a decorative layer on the other side. 

Usually the adhesive is a low tack pressure-sensitive adhesive which requires 

substantial pressure to cause adhesion to the receptor surface, often resulting in broken 

plates.  25 

 

[0003] One object of the present invention is to provide an adhesive design sheet for 

applying a decorative coating to porcelain without the need to apply high pressure. This 

object has been achieved by a high tack self-adhesive sheet coated on the non-

adhesive side with a decorative layer. 30 
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[0004] In a preferred embodiment the decorative layer is a thin silver-containing layer of 

approximately 0.7 mm thickness. The silver-containing layer is applied beforehand to the 

non-adhesive side of said self-adhesive sheet by spraying. 

 

[0005] A further object of the present invention is to provide a method of applying the 5 

high tack self-adhesive sheet coated with the silver-containing layer to a porcelain plate. 

According to the present invention, this object is achieved by attaching the high tack 

self-adhesive sheet coated with the silver-containing layer to the upper and/or lower 

surface of a glazed porcelain plate, and firing said coated plate over an extended period 

at about 650 °C. The glaze is important for the plates in order to seal and make them 10 

impermeable for liquids.  

 

[0006] The most suitable high tack self-adhesive sheet is one whereby, when fired, the 

silver is irreversibly bonded to the plate. Acrylic polymer based adhesives are most 

satisfactory and do not decompose when used with the present silver-containing layer. It 15 

is thought that copper- and iron-containing coatings would lead to degradation of the 

adhesive and thus to unsatisfactory coating.  

 

[0007] The silver-coated plates can be used with all sorts of warming trays, including 

induction-heated warming trays. However, it should be taken into consideration that the 20 

warming up of said plates always takes some time.  

 

[0008] The present invention provides plates with attractive silver-containing coatings 

which, although they have a dishwasher safe glaze, should be washed manually and not 

in dishwashers as the silver containing coating is not resistant to the highly concentrated 25 

detergents in a dishwasher.  
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[0009] Nevertheless, the present method offers a major advantage over current 

methods in that the adhesive sheet may be applied to the porcelain without the use of 

high pressure to activate the adhesive layer.  

 

Claims:  5 

 
1. An adhesive design sheet which consists of a high tack self-adhesive sheet 

coated on the back with a silver-containing layer of about 0.7 mm thickness. 

 

2. A method of applying the adhesive design sheet according to claim 1 to a glazed 10 

porcelain plate, which comprises attaching said adhesive design sheet to the 

upper and/or lower surface of the glazed porcelain plate, and firing said coated 

plate over an extended period at about 650 °C. 
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Cuiseur de riz 15 

 

[0001] Les cuiseurs de riz comprennent généralement un récipient en acier inoxydable 

dont la base est une plaque chauffante. L'inconvénient de ce type de récipient est que 

quand la plaque chauffante devient trop chaude, le riz brûle. 

 20 

[0002] La présente invention a pour objet de proposer un cuiseur de riz qui remédie à 

l'inconvénient précité. Nous avons mis au point un cuiseur de riz à chauffage à induction 

qui contient une bobine inductrice, dans la partie inférieure du récipient du cuiseur. Ce 

cuiseur de riz à induction est plus rapide et la température peut être mieux contrôlée que 

dans un cuiseur de riz traditionnel. 25 

 

[0003] Le chauffage par induction électromagnétique est utilisé depuis le début des 

années 1980 dans les plaques à induction. Dans ces plaques, une bobine inductrice 

située sous la surface en céramique de la plaque chauffe la marmite dont la base 

métallique est placée sur la plaque au-dessus de cette bobine. Quand un courant 30 

alternatif d'une fréquence donnée passe dans la bobine inductrice, un champ 

électromagnétique alternatif de fréquence identique est produit sous la surface en 

céramique, qu'il traverse facilement. Le champ électromagnétique transmet l'énergie 

sous forme de chaleur à la marmite sur la plaque. 
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[0004] On sait très bien depuis 1984 qu'à l'exception notable de marmites à revêtement 

de cuivre ou d'aluminium, tous types d’équipements de cuisson à revêtement métallique 

peuvent servir au chauffage à induction. On sait également que pour obtenir une chaleur 

optimale par induction, le revêtement métallique doit avoir une certaine épaisseur, 

d’environ 0,3 mm. La fréquence du champ électromagnétique produit, exprimée en 5 

kilohertz (kHz), est particulièrement importante. On sait depuis longtemps que pour la 

cuisson, la fréquence doit se situer dans la plage d’environ 22 kHz à 44 kHz, et que la 

température de cuisson n'est pas atteinte si les fréquences sont inférieures à environ 22 

kHz. 

 10 

[0005] La Figure 1 représente un cuiseur de riz selon l’invention, qui comprend une 

casserole intérieure 1, de préférence en terre cuite. La casserole est pourvue d'un 

couvercle 2 et comporte, sur la surface extérieure de sa base, une couche métallique 3 

revêtue d'une couche vitreuse 5. Dans le fond du cuiseur de riz est installée une bobine 

de chauffage à induction 4 qui génère un chauffage par induction électromagnétique 15 

dans cette casserole. 

 

[0006] La couche métallique est appliquée sur la surface extérieure de la casserole 

intérieure au moyen d'une fine couche de papier sur laquelle la couche métallique a été 

étalée. La couche de papier, qui constitue la couche la plus externe, peut être facilement 20 

enlevée après avoir été détrempée. La casserole revêtue est ensuite cuite à des 

températures de 700 °C à 860 °C. 

 
Revendication : 
 25 

1. Cuiseur de riz comprenant une casserole intérieure (1) munie d'un couvercle (2), 

ladite casserole intérieure étant revêtue d'une couche métallique (3) sur la 

surface extérieure de sa base et comportant en outre, installée dans le fond du 

cuiseur de riz, une bobine de chauffage à induction (4) capable d’introduire un 

chauffage à induction électromagnétique dans ladite casserole. 30 
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Merkblatt zum Einspruch 
(EPA Form 2300) 
 
 
Die Verwendung des Formblatts zur Erhebung von 
Einsprüchen ist nicht verpflichtend. Das Formblatt führt 
jedoch in übersichtlicher Form die wesentlichen, insbeson-
dere alle für die Zulässigkeit des Einspruchs erforderlichen 
Angaben auf. Seine Verwendung erleichtert damit die 
Abfassung und die Bearbeitung des Einspruchs. Bei den 
Ausführungen in der Begründung hat der Einsprechende 
volle Gestaltungsfreiheit. 
 
Erläuterungen zu den einzelnen Abschnitten: 

I. Angegriffenes Patent 

Unter Patentnummer ist die Nummer des euro-
päischen Patents anzugeben, gegen das Einspruch 
eingelegt wird (Regel 76 (2) b) EPÜ). 

Wenn bekannt, sollen auch die Anmeldenummer 
und der Tag des Hinweises auf die Erteilung im 
Europäischen Patentblatt (Art. 97 (3) EPÜ) 
angegeben werden; Letzteres dient zur leichteren 
Kontrolle der Einhaltung der Einspruchsfrist. 

Die Bezeichnung der Erfindung ist anzugeben 
(Regel 76 (2) b) EPÜ), und zwar mit dem Wortlaut 
wie auf dem Deckblatt der Patentschrift (unter 54). 

II. Patentinhaber 

Bei mehreren Patentinhabern genügt es, den in der 
Patentschrift (unter 74) als Ersten genannten Patent-
inhaber anzugeben. 

III. Einsprechender 

Name, Anschrift, Staatsangehörigkeit und Staat 
des Wohnsitzes oder Sitzes des Einsprechenden 
sind nach Maßgabe der Regel 41 (2) c) EPÜ anzu-
geben (Regel 76 (2) a) EPÜ). Wird der Einspre-
chende nicht in eindeutig identifizierbarer Weise bis 
zum Ablauf der Einspruchsfrist angegeben, ist dieser 
Mangel nicht mehr behebbar (Entscheidung der 
Technischen Beschwerdekammer T 25/85, ABI. EPA 
1986, 81). 

IV. Bevollmächtigung 

Falls ein Vertreter des Einsprechenden bestellt ist, 
sind sein Name und seine Geschäftsanschrift nach 
Maßgabe der Regel 41 (2) c) EPÜ anzugeben 
(Regel 76 (2) d) EPÜ). Bei Bestellung mehrerer 
Vertreter ist nur ein Vertreter anzugeben, an den 
zugestellt werden soll; weitere Vertreter sind ggf. in 
einer Anlage anzuführen (bitte Kästchen ankreuzen). 
Im Fall eines Zusammenschlusses von Vertretern 
sind nur Name und Anschrift des Zusammen-
schlusses anzugeben (Regel 143 (1) h) EPÜ). 

Ein Einsprechender, der weder Wohnsitz noch Sitz in 
einem Vertragsstaat des EPÜ hat, muss vertreten 
sein und Handlungen durch seinen Vertreter 
vornehmen (Art. 133 (2) EPÜ). Die Vertretung vor 
dem EPA kann nur durch zugelassene Vertreter 
(Art. 134 (1) EPÜ) oder vertretungsberechtigte 
Rechtsanwälte (Art. 134 (8) EPÜ) wahrgenommen 
werden. 

Natürliche oder juristische Personen mit Wohnsitz 
oder Sitz in einem Vertragsstaat des EPÜ können 
auch im Einspruchsverfahren durch einen ihrer 
Angestellten handeln, der aber einer Vollmacht 
bedarf (Art. 133 (3) Satz 1 EPÜ). Die Zustellung 
erfolgt in diesem Fall – wenn nicht auch ein Vertreter 
bevollmächtigt ist – an den Einsprechenden (nicht an 
den Angestellten). 

Ist die Einreichung einer Vollmacht erforderlich, sollte 
sie nach Möglichkeit dem Einspruch beigefügt 
werden, um eine Verzögerung des Verfahrens zu 
vermeiden. Zugelassene Vertreter, die sich als solche 
zu erkennen geben, müssen nach Regel 152 (1) EPÜ 
in Verbindung mit dem Beschluss der Präsidentin des 
EPA vom 12. Juli 2007 nur noch in bestimmten Fällen 
eine unterzeichnete Vollmacht einreichen (siehe hierzu 
Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, L.1.). Nach 
Artikel 134 (8) EPÜ vertretungsberechtigte Rechts-
anwälte sowie Angestellte, die für einen Einsprechen-
den gemäß Artikel 133 (3) Satz 1 EPÜ handeln und 
keine zugelassenen Vertreter sind, müssen hingegen 
eine unterzeichnete Vollmacht einreichen. Geschieht 
dies nicht, so ist die Vollmacht innerhalb einer vom 
EPA zu bestimmenden Frist nachzureichen. Wird die 
Frist versäumt, so gelten die Handlungen des 
Anwalts oder Angestellten als nicht erfolgt 
(Regel 152 (6) EPÜ). Dies bedeutet, dass der 
Einspruch als nicht eingelegt gilt. 

V. Erklärung über den Umfang des 
Einspruchs 

Die Einspruchsschrift hat eine Erklärung darüber zu 
enthalten, in welchem Umfang gegen das euro-
päische Patent Einspruch eingelegt wird 
(Regel 76 (2) c) EPÜ). Sofern sich der Einspruch 
nicht gegen das Patent im gesamten Umfang richtet 
(bitte entsprechendes Kästchen ankreuzen), ist die 
Nummer der Ansprüche (laut Patentschrift) anzu-
geben, die nach Auffassung des Einsprechenden von 
einem oder mehreren Einspruchsgründen betroffen 
sind. 

Vl. Einspruchsgründe 

Die geltend gemachten Einspruchsgründe (Art. 100 
EPÜ) sind durch Ankreuzen der entsprechenden 
Kästchen anzugeben. 
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Beim Einspruchsgrund der mangelnden Patent-
fähigkeit (Art. 100 a) EPÜ) sind die mangelnde 
Neuheit und die fehlende erfinderische Tätigkeit die 
häufigsten Unterfälle, für die deshalb eigene 
Kästchen vorgesehen sind. Für die weiteren 
möglichen Fallkonstellationen lässt das Formblatt 
dem Einsprechenden Raum für die jeweiligen 
Angaben. Als „sonstige Gründe“ können die 
folgenden Artikel in dem vorgesehenen Feld ange-
geben werden: 52 (1) und 57; 52 (2); 53 a); 53 b); 
53 c) EPÜ. 

Die Einspruchsgründe sind in Artikel 100 EPÜ 
abschließend aufgezählt. Keine zulässigen 
Einspruchsgründe stellen insbesondere die 
mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (Art. 82 
EPÜ), Unklarheit der Patentansprüche (Art. 84 EPÜ) 
sowie ältere nationale Rechte (Art. 139 (2) EPÜ) dar. 

Zu den Einspruchsgründen allgemein wird auf die 
Richtlinien für die Prüfung im EPA, D-III, 5 hinge-
wiesen. 

Vll. Tatsachenvorbringen 

Der Einspruch hat die Angabe der zur Begründung 
vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel zu 
enthalten (Regel 76 (2) c) EPÜ), bei Dokumenten 
sind die relevanten Stellen in der Begründung des 
Einspruchs anzugeben (Richtlinien D-IV, 1.2.2.1). 

Die Begründung unter Einbeziehung der vorzu-
bringenden Tatsachen und Beweismittel ist in einem 
gesonderten Schriftstück auszuführen, das eine 
Anlage zum Formblatt bildet. Im Formblatt ist der 
Verweis hierauf bereits angekreuzt. 

Die gesonderte Angabe der Beweismittel unter 
Abschnitt IX nimmt die Einspruchsbegründung nicht 
vorweg. Sie dient der besseren Übersicht und der 
vereinfachten Aktenbearbeitung. Bei den Ausfüh-
rungen in der Begründung kann allerdings auf 
Abschnitt IX des Formblatts (Beweismittel) Bezug 
genommen werden. 

Im Übrigen wird gebeten, bei der verkürzten 
Zitierung von Druckschriften die in den Richtlinien 
B-X, 9.1 angeführten Regeln einzuhalten. 

VIII. Sonstige Anträge 

In diesem Abschnitt kann z. B. der Antrag auf münd-
liche Verhandlung oder Akteneinsicht gestellt werden. 

IX. Beweismittel 

Unter “Veröffentlichungen” sind die als Beweismittel 
angeführten druckschriftlichen Veröffentlichungen 
(z. B. Patentschriften) zweckmäßigerweise in der 
Reihenfolge ihrer Bedeutung im jeweils dafür vorge-
sehenen Freiraum einzutragen. Die Zitierweise nach 
den Richtlinien B-X, 9.1 ist zu beachten. 

Es wird gebeten, auch die Stellen des Dokuments 
anzugeben, auf die sich der Einsprechende stützt. 

Diese Angaben müssen ohnehin in der Begründung 
enthalten sein (s. o. zu Vll). 

Andere Beweismittel (z. B. Zeugen, eidesstattliche 
Erklärungen, Firmenprospekte, Testberichte, 
Gutachten) sind unter “Sonstige Beweismittel” 
anzuführen (bei offenkundiger Vorbenutzung: Ort, 
Zeit, Art; siehe dazu Richtlinien D-V, 3.1.2, D-IV, 
1.2.2.1 v); bei Zeugen: Vor und Zuname, genaue 
Anschrift, Verhältnis zum Einsprechenden usw.); 
reicht der vorhandene Raum für diese Angaben nicht 
aus, genügt eine Auflistung der Beweismittel unter 
Hinweis darauf, an welcher Stelle des Schriftsatzes 
(Ausführung der Begründung) diese Angaben 
enthalten sind (z. B.: “Zeuge N.N. S. 5”). 

Unterlagen, die von einem am Einspruchsverfahren 
Beteiligten genannt werden, sind zusammen mit dem 
Einspruch oder dem schriftlichen Vorbringen einzu-
reichen (auch Veröffentlichungen, die bereits in der 
europäischen Patentschrift genannt sind). Dadurch 
wird eine Aufforderung durch das Europäische 
Patentamt zu deren Nachreichung vermieden. Sind 
solche Unterlagen nicht beigefügt und werden sie 
nach Aufforderung nicht rechtzeitig nachgereicht, so 
braucht das Europäische Patentamt das darauf 
gestützte Vorbringen nicht zu berücksichtigen 
(Regel 83 EPÜ). 

X. Zahlung der Einspruchsgebühr 

Die Einspruchsgebühr ist innerhalb der Einspruchs-
frist zu entrichten. Der Einspruch gilt erst als einge-
legt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet ist 
(Art. 99 (1) EPÜ). Zum wirksamen Zahlungstag siehe 
Artikel 7 der Gebührenordnung und die Hinweise auf 
Zahlungsmöglichkeiten im Amtsblatt. 

XI. Liste der beigefügten Unterlagen 

Bitte durch entsprechendes Ankreuzen kenntlich 
machen, welche Unterlagen dem Einspruch beigefügt 
sind.  

Xll. Unterschrift 

Ist der Einsprechende eine juristische Person und 
wird der Einspruch nicht vom Vertreter unterzeichnet, 
so ist der Einspruch zu unterzeichnen: 

a) entweder von einer Person, die nach Gesetz 
und/oder Satzung der juristischen Person zur 
Unterschrift berechtigt ist, wobei ein Hinweis 
auf die Unterschriftsberechtigung des Unter-
zeichneten zu geben ist, z. B. Geschäftsführer, 
Prokurist, Handlungsbevollmächtigter; president, 
director, company secretary; directeur, fondé de 
pouvoir (Art. 133 (1) EPÜ): in diesem Fall 
braucht keine Vollmacht eingereicht zu werden; 

b) oder von einem sonstigen Angestellten der 
juristischen Person, sofern diese ihren Sitz in 
einem Vertragsstaat hat (Art. 133 (3) Satz 1, 
Regel 152 (1) EPÜ); in diesem Fall ist eine 
Vollmacht einzureichen. 
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Zeichen des Einsprechenden

Einspruch gegen ein europäisches Patent

I.	 Angegriffenes Patent

	 Patentnummer	

	 Anmeldenummer

	 Tag des Hinweises auf Erteilung im 
	 Europäischen Patentblatt (Art. 97 (3), Art. 99 (1) EPÜ)

	 Bezeichnung der Erfindung (Titel):

II.	 In der Patentschrift als Erster genannter
	 Patentinhaber
	
	 Zeichen des Einsprechenden oder Vertreters 
	 (max. 15 Positionen)

III.	 Einsprechender

	 Name

	 Anschrift

	 Staat des Wohnsitzes oder Sitzes

	 Staatsangehörigkeit

	 Telefon/Fax

	 Gemeinsamer Einspruch (Miteinsprechende 
	 siehe Zusatzblatt)

IV.	 Bevollmächtigung

1.	 Vertreter 
	 (Nur einen Vertreter oder den Namen des Zusammen-
	 schlusses angeben, an den zugestellt werden soll)

	 Geschäftsanschrift

	 Telefon/Fax

	 Weitere zugelassene Vertreter 
	 (siehe Zusatzblatt/Vollmacht)
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Zeichen des Einsprechenden

2.	 Angestellte(r) des Einsprechenden, die/der für dieses 
	 Einspruchsverfahren gemäß Art. 133 (3) EPÜ 
	 bevollmächtigt werden/wird

	 Vollmacht(en) zu 1./2.	 nicht erforderlich

				    registriert unter Nr.

				    beigefügt

V.	 Der Einspruch richtet sich gegen das erteilte Patent
	
	 • im gesamten Umfang

	 • im Umfang der Ansprüche Nr.

VI.	 Einspruchsgründe:

	 Der Einspruch wird darauf gestützt, dass

	 a)	 der Gegenstand des eurpäischen Patents nicht 	
		  patentfähig ist (Art. 100 (a) EPÜ), weil er

	 	 •	 nicht neu ist (Art. 52 (1); Art. 54 EPÜ)

	 	 •	 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht 	
	 	 	 (Art. 52 (1); Art. 56 EPÜ)

	 	 •	 aus sonstigen Gründen von der Patentierbarkeit
			   ausgeschlossen ist, nämlich wegen

	 b)	 das europäische Patent die Erfindung nicht so 
		  deutlich offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen 
	 	 kann (Art. 100 (b) EPÜ; vgl. Art. 83 EPÜ).

	 c)	 der Gegenstand des europäischen Patents über 
		  den Inhalt der Anmeldung/der früheren Anmeldung in 
		  der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht 
		  (Art. 100 (c) EPÜ, vgl. Art. 123 (2) EPÜ).

VII.	 Tatsachenvorbringen (Regel 76 (2) (c) EPÜ)
	 erfolgt auf gesondertem Schriftstück (Anlage 1)

VIII.	 Sonstige Anträge:

 Art.
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Zeichen des Einsprechenden

IX.	 Beweismittel

	 Beweismittel	 sind beigefügt

			   werden nachgereicht

	 A. Veröffentlichungen:

	 1	

	 Besonders relevant (Seite/Spalte/Zeile/Fig.):

	 2	

	 Besonders relevant (Seite/Spalte/Zeile/Fig.):

	 3	

	 Besonders relevant (Seite/Spalte/Zeile/Fig.):

	 4	

	 Besonders relevant (Seite/Spalte/Zeile/Fig.):

	 5	

	 Besonders relevant (Seite/Spalte/Zeile/Fig.):

	 6	

	 Besonders relevant (Seite/Spalte/Zeile/Fig.):

	 Fortsetzung auf Zusatzblatt
 
	 B. Sonstige Beweismittel

	 Weitere Angaben auf Zusatzblatt
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Zeichen des Einsprechenden

X.	 Zahlung der Einspruchsgebühr erfolgt

	 •	 wie auf beigefügtem Gebührenzahlungsvordruck 
		  (EPA Form 1010) angegeben

	 •	 über die Online-Dienste des EPA

XI.	 Liste der Unterlagen

	 Anlage Nr.:

	 0	 Einspruchsformblatt

	 1	 Tatsachenvorbringen (s. VII.)

	 2	 Kopien von als Beweismittel angegebenen (s. IX.)

		  a	Veröffentlichungen

	 b	sonstigen Unterlagen

	 3	 Unterzeichnete Vollmacht(en) (s. IV.)

	 4	 Gebührenzahlungsvordruck (s. X.)

	 5	 Zusatzblatt (Zusatzblätter)	

	 6	 Sonstige Unterlagen 

	     Bitte einzeln anführen:

XII.	 Unterschrift des Einsprechenden oder Vertreters

	 Ort

	 Datum

	 Unterschrift(en)

	 Name des (der) Unterzeichneten (in Druckschrift)

	 Bei juristischen Personen die Stellung des (der)  
	 Unterzeichneten innerhalb der Gesellschaft angeben.

Blattzahl




